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Zum Sportplatz 1, 24790 Schacht-Audorf 
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_________________________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift 

1.Grundsätzliches: 

Das hier vorliegende Konzept gilt für die Wiederaufnahme des Trainings- und 

Spielbetriebs für den TSV Vineta Audorf und ist für das Sporttreiben, insbesondere 

das Fußballtraining und -spielen, im Außenbereich – nicht aber für den Hallensport – 

ausgerichtet. Es ergänzt das bereits vorhandene Konzept des TSV Vineta Audorf für 

den Trainingsbetrieb aller Sportarten um den Bereich des Fußball-Spielbetriebs. 

Als Grundlage dieses vereinsinternen Konzeptes dienen das DFB-Konzept „Zurück 

auf den Platz“ sowie Hinweise des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbandes 

(SHFV). 

Anhang: 

• Zuschauerinformationen 
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2. Allgemeine Hygieneregeln: 

• Körperliche Begrüßungsrituale (z.B. Händedruck/Umarmungen) werden 
unterlassen. 

• Beachten der Hust- und Nies-Etikette (Armbeuge oder Einmal-Taschentuch).  

• Empfehlung zum Waschen der Hände mit Wasser und Seife (min. 30 
Sekunden) und/oder Desinfizieren der Hände. 

Alle Vereinsmitglieder werden auf die allgemeinen Hygieneregeln und das 

vereinsinterne Konzept hingewiesen. 

3. Gesundheitszustand/Verdachtsfälle Covid-19 

• Der Gesundheitszustand aller am Training/Spiel Beteiligten wird vor jeder 
Einheit abgefragt. Eine Teilnahme am Trainings- und Spielbetrieb ist nur bei 
einem symptomfreien Gesundheitszustand erlaubt. 

• Liegt eines der folgenden Symptome vor, bleibt die betroffene Person zu 
Hause, bzw. wird nach pflichtgemäßem Ermessen des Übungsleiter*in nach 
Hause geschickt und kontaktiert einen Arzt: Husten, Fieber (ab 38 Grad 
Celsius), Atemnot, sämtliche Erkältungssymptome). Die gleiche Anweisung 
gilt, wenn Symptome bei anderen Personen im eigenen Haushalt vorliegen.  

• Im Verdachtsfall eines Coronavirus/SarsCov2-Erkrankten wird der Spiel- und 
Trainingsbetrieb für ihre/seine Mannschaft und die Mannschaften, in denen 
Personen spielen oder tätig sind, die mit der oder dem „Verdachtsfall“ in 
häuslicher Gemeinschaft leben, umgehend eingestellt. Der Trainings- oder 
Spielbetrieb darf erst wieder aufgenommen werden, wenn Klarheit über den 
Verdacht besteht. 

• Ein Verdachtsfall liegt vor, sobald eine Person einen vom Arzt angeordneten 
Test auf das Coronavirus gemacht hat und besteht solange, bis das Ergebnis 
dieses Tests vorliegt. Jeder Verdachtsfall, also jeder abgelegte Test ist dem 
Verein bzw. dem Übungsleiter unverzüglich mitzuteilen. 

• Bei positivem Test auf das Coronavirus gelten die behördlichen Bedingungen 
zur Quarantäne. Maßnahmen zum weiteren Vorgehen sind ggf. mit den 
zuständigen Behörden abzusprechen. 

• Personen die von einer Reise zurückkehren, sind verpflichtet sich an die 
derzeit gültigen Verordnungen des Bundes und/oder des Landes zu halten 
und müssen ihren Übungsleiter über die Reise und die entsprechenden 
geltenden Maßnahmen informieren 

4. Organisatorisches 

• Alle Regelungen unterliegen den lokal gültigen Verordnungen und Vorgaben.  

• Ansprechpartner*in für Fragen zum Hygienekonzept für den Trainings- und 
Spielbetrieb der Fußballsparte ist der/die Hygienebeauftragte für den 
Fußballsport. 

• Alle Trainer*innen und Spieler*innen sind in die Vorgaben und Maßnahmen 
eingewiesen. 
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• Bei Test-, Trainings- und Wettkampfspielen stellt jede Heimmannschaft des 
TSV Vineta Audorf einen/eine Ansprechpartner*in für die Gastmannschaft und 
den oder die Schiedsrichter*innen. 

• Die Sportstätte ist mit ausreichend Wasch- und Desinfektionsmöglichkeiten 
(insbesondere im Eingangsbereich) ausgestattet.  

• Der aktuelle Trainingsplan für unsere Sportanlage ist unter der 
Vereinswebseite www.tsv-vineta-audorf.de einsehbar.  

• Aushänge auf dem Vereinsgelände weisen auf die Hygiene- und 
Abstandsregeln hin. 

• Markierungen auf dem Boden weisen ggf. auf nötige Abstände hin. 

• Der TSV Vineta Audorf stellt dieses Hygienekonzept auf seiner Homepage zur 
Verfügung. 

5. Regelungen Kabinen/Sammelduschen 

• Insgesamt verfügt der TSV Vineta Audorf über 6 Kabinen (U1-U6). Davon 
werden 4 Kabinen (U3-U6) plus Schiedsrichterkabine zur Verfügung gestellt. 
Kabine U2 kann ausnahmsweise für Schiedsrichter*innen im Spielbetrieb am 
Wochenende genutzt werden (s. Gebäudeplan). 

• Es kann nicht gewährleistet werden, dass für jede Trainingseinheit und für 
jedes Spiel die Nutzung von Kabinen und / oder Duschen möglich ist. Der 
Verein bemüht sich um größtmögliche Kabinenkapazitäten. Wenn diese nicht 
vorhanden sein sollten, wird der Verein die beteiligten Mannschaften möglichst 
rechtzeitig darüber informieren. 

• Alle Beteiligten kommen bereits umgezogen zum Training. 

• In den Innenräumen wird das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes 
empfohlen. 

• Den Sportgruppen des C-Platzes wird empfohlen zu Hause zu duschen. Eine 
individuelle Absprache zur Nutzung der Duschen nacheinander ist möglich 
und unterliegt der Verantwortung der entsprechenden Übungsleiter. 

• Pro Kabine dürfen sich im Trainingsbetrieb maximal 10 Sportler gleichzeitig 
umziehen und pro Duscheinheit nur 4 Sportler gleichzeitig duschen. 

• Alle Kabinen werden täglich gereinigt und desinfiziert. Die Reinigung wird 
durch Aushänge in den jeweiligen Räumen durch die Reinigungsfachkraft 
dokumentiert. 

• In allen Eingangsbereichen stehen Handdesinfektionsmittel zur Verfügung. 

• Alle Kabinen werden regelmäßig gelüftet. 

• Insbesondere in den Toiletten stehen ausreichend Seife und 
Desinfektionsmittel zur Verfügung. 

6. Regelungen auf dem Trainingsplatz (im Trainingsbetrieb) 

• Die jeweiligen Mannschaften dürfen ohne Beachtung der Abstandsregelung 
auf den ihnen zugewiesen Plätzen trainieren oder Freundschafts-, Test- oder 
Wettkampfspiele durchführen. 

• Durch die räumliche und/oder zeitliche Trennung wird die Vermischung 
mehrerer Mannschaften auf dem Platz und in den Kabinen verhindert.  

• Auf das Händewaschen vor und direkt nach dem Training wird hingewiesen.  

http://www.tsv-vineta-audorf.de/
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7. Regelungen für Zuschauer 

• Zur Unterstützung der Einhaltung des Abstandsgebots werden Markierungen 
in folgenden Bereichen auf-/angebracht: 

o Abstandsmarkierungen für Zuschauer*innenplätzen 
o Abstandsmarkierungen bei Gastronomiebetrieb 
o Ein- und Ausgangsspuren für das Vereinsheim (s. Punkt 8) 

• Unterstützend werden Plakate zu den allgemeinen Hygieneregeln genutzt. 

• Im gesamten Gebäude gilt für Zuschauer, die keines der 3G-Kriterien 
erfüllen, die Pflicht einen Mund- & Nasenschutz zu tragen. 

8. Regelungen für den Verkauf von Speisen: 

• Grundsätzlich behält sich der Verein vor, das Vereinsheim aus logistischen 
und/oder aufgrund der aktuellen Verordnungslage zu einzelnen Spielen oder 
für einen bestimmten Zeitraum wieder zu schließen. 

• Das Betreten des Vereinsheims ist nur Personen, die die 3G-Kriterien erfüllen 
erlaubt. 

• Für die Einhaltung aller Auflagen im Vereinsheim ist das Tresenpersonal 
verantwortlich. 

• Die Räumlichkeiten werden während der Öffnungszeiten regelmäßig gelüftet. 

• Die Räumlichkeiten werden nach der Nutzung gereinigt. 

• Das detaillierte Konzept für das Vereinsheim ist der Homepage zu entnehmen. 

• Im Außenbereich steht eine Grillhütte zur Verfügung. 

• Es gibt einen Tresen zum Bestellen und einen zum Abholen von Getränken 
und Speisen, sodass ein Einbahnstraßensystem geschaffen wird. 

9. Inkrafttreten 

• Dieses Hygienekonzept tritt am 20.09.2021 in Kraft. 

 

Schacht-Audorf, 20.09.2021 

 

     

 

Joachim Sievers Anja Behrens Ellen Voß  Marc Gorn 

1. Vorsitzender 2. Vorsitzende Kassenwartin  Hygienebeauftragter 
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Zuschauerinformationen 

Liebe Zuschauer/innen, 

wir freuen uns sehr, dass wir euch auf unserer Sportanlage in Schacht-Audorf 

begrüßen dürfen. Bitte beachtet die folgenden Hinweise und haltet euch an alle 

Vorgaben, damit wir dieses Privileg auch weiterhin aufrechterhalten dürfen. Bei 

Fragen wendet euch an den Hygienebeauftragten Marc Gorn. 

Allgemein: 

• Beachtet die Hust- und Nies-Etikette (Armbeuge oder Einmal-Taschentuch) 

• Empfehlung zum Waschen der Hände mit Wasser und Seife (min. 30 
Sekunden) und/oder Desinfizieren der Hände 

Einlass: 

• Informiert euch bitte im Vorfeld auf welchem Platz das Spiel stattfindet und 
beachtet die entsprechenden Zugangswege (s. Lageplan) 

 

Aufenthalt: 

• Sanitäranlagen stehen im Inneren des Gebäudes zur Verfügung und dürfen 
benutzt werden 

• Für Personen, die keinem der 3G-Kriterien entsprechen, herrscht im 
gesamten Gebäude Mund- & Nasenschutz Pflicht 

• Allen anderen Personen empfehlen wir einen solchen zu tragen 

• Die Gastronomie im Vereinsheim ist über die gekennzeichneten Bereiche 
ebenfalls zu erreichen 

• Die Gastronomie im Außenbereich ebenfalls geöffnet 

 

Lageplan Zuschauer 


